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REKLAME

Keine Verteuerung 
von Wohnraum 
durch zusätzliche 
Steuern. am 18. Mai

NEIN zur Einführung der 

Mehrwertabgaben

Hauseigentümerverband  
reicht Stimmrechtsbeschwerde ein

HEV Region Einsiedeln 
steht hinter Stimm­
rechtsbeschwerde  
wegen abgelehntem 
Abänderungsantrag.

Mitg. Der Präsident des Hausei-
gentümerverbands Region Ein-
siedeln (HEV Region Einsiedeln) 
hat beim Verwaltungsgericht des 
Kantons Schwyz eine Stimm-
rechtsbeschwerde eingereicht. 
Der Grund ist, dass ein Abän-
derungsantrag zum Traktandum 
«Einführung einer Mehrwertab-
gabe bei Um- und Aufzonungen 
in gestaltungsplanpflichtigen Ge-
bieten» bei der Bezirksgemeinde-
versammlung vom 15. April 2025 
nicht zugelassen wurde. Der HEV 
Region Einsiedeln unterstützt 
diese Stimmrechtsbeschwerde.

Dieser Antrag wollte den vom 
Bezirk vorgeschlagenen Abgabe-
satz von 20 Prozent auf 10 Pro-
zent senken. Die so angepass-
te Vorlage sollte an die Urnen-
abstimmung vom 18. Mai 2025 
überwiesen werden. Der Antrag 
wurde von einem Vorstands-
mitglied des HEV Region Ein-
siedeln an der Bezirksgemein-
deversammlung persönlich ge-
stellt und begründet. Dennoch 
wurde er nicht zur Abstimmung 
zugelassen.

Demokratisch legitimieren
Der HEV Region Einsiedeln ist 
klar der Meinung, dass der Ab-
gabesatz von 20 Prozent zu hoch 
ist. Dieser Satz ist der gesetzlich 
maximal zulässige Wert und wur-

de ohne ausreichende Begrün-
dung in dieser Höhe festgelegt. 
Ein solch schwerwiegender Ein-
griff ins Eigentum sollte demo-
kratisch legitimiert sein. Eine 
Abstimmung über den Abände-
rungsantrag wäre an einer Be-
zirksgemeindeversammlung ein 
selbstverständlicher Ausdruck 
dieses demokratischen Prinzips 
gewesen. 

Weniger Wohnraum –  
höhere Mietkosten
Bereits im Auflageverfahren hat-
te sich der HEV Region Einsie-
deln gegen die Einführung die-
ser Mehrwertabgabe ausgespro-
chen. Der Verband ist überzeugt, 
dass diese Abgabe das Bauen 
von Wohnraum verteuert. Zu-

sätzlich behindert sie die drin-
gend benötigte innere Verdich-
tung. Bei noch höheren Kosten 
sinkt das Interesse, eine bau-
rechtlich mögliche Verdichtung 
tatsächlich umzusetzen. Das 
führt zu weniger Wohnraum, hö-
heren Bau- und Mietkosten so-
wie noch mehr Bürokratie.

Die Stimmrechtsbeschwerde 
wurde von Erich Blöchliger, dem 
Präsidenten des HEV Region Ein-
siedeln, persönlich eingereicht. 
Er tat dies in enger Absprache 
mit dem Vorstand und mit Un-
terstützung des Verbands. Der 
HEV Region Einsiedeln setzt sich 
weiterhin für faire und zukunfts
orientierte Rahmenbedingun-
gen für das Bauen und Wohnen 
in der Region ein.

Ein Neubau und das Hallenbad 
Ybrig stehen auf dem Spiel

Ein Planungskredit für den 
Abbruch und den Neubau 
des Kindergartens und 
der Gemeindeverwaltung 
sowie die Übernahme und 
die Sanierung des Hallen­
bads Ybrig sind an der 
Gemeindeversammlung in 
Unteriberg traktandiert. 

MAGNUS LEIBUNDGUT

Seit 150 Jahren steht an der 
Waagtalstrasse 29, zwischen 
der Gemeindeverwaltung und 
dem Pfarrhaus, das alte Schul-
haus. Seit dem Bezug im Jahr 
1875 sind etliche Schulkinder 
im Gebäude ein- und ausgegan-
gen. Das alte Schulhaus, das 
letztmals im Jahr 1991 saniert 
worden ist, wird bis heute unun-
terbrochen intensiv genutzt. 

«Das Gebäude vermag mit 
seiner Konstruktion und der Ein-
richtung den heutigen Ansprü-
chen jedoch in keiner Weise 
mehr zu genügen», heisst es in 
der Botschaft zur ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung 
in Unteriberg, die am 15.  Mai 
über die Bühne geht: «Vor allem 
ist die Sicherheit nicht mehr ge-
währleistet.» Ein Zustand, der 
nach Sicht des Gemeinderats 
eine umgehende Änderung zu 
erfahren habe: «Ein Neubau ist 
angezeigt.»

Im Zuge der intensiven Pla-
nungen durch die Projektgruppe 
Liegenschaftsstrategie muss-
te man feststellen, dass Syn-
ergien genutzt werden sollten, 
um eine zukunftsorientierte und 
langfristige Lösung bieten zu 
können. Sodann soll nicht nur 
das alte Schulhaus einem Neu-
bau weichen, sondern auch das 
nebenstehende Gemeindehaus 
in das Neubauprojekt miteinbe-
zogen werden. «Eine Zusammen-
legung der beiden Gebäude hat 
das grosse Potenzial, zukunfts-
gerecht einen Mehrwert zu erlan-
gen», ist der Botschaft weiter zu 
entnehmen.

Sanierungsstau 
beim Gemeindehaus
Das Gemeindehaus stammt 
aus den frühen 70er-Jahren, es 
ist somit über fünfzigjährig. Es 
diente bis Anfang der 90er-Jah-
ren auch als Unterbringung für 
die Schwestern, die in der Ge-
meindeschule unterrichteten. 
Dementsprechend ist auch die 
Raumaufteilung auf Wohnungen 
zugeschnitten. Im Jahr 1993 
kam es zu einer Sanierung des 
Dachs und der Elektroinstallatio-
nen. Auf die Fassadendämmung 
wurde verzichtet.

Im Jahr 2008 erfolgte der Um-
bau des Archivs und im 2017 
der Ersatz der Wärmeerzeu-
gung  – die Liegenschaft wurde 
an die Fernwärmeheizung ange-
schlossen. Das Gemeindehaus 
weist im Grundsatz eine gute 
Bausubstanz aus. Dennoch sind 
auch beim Gemeindehaus Sa-
nierungen nötig. Nebst einer be-
hindertengerechten Anpassung 
sind energetische Optimierun-
gen sowie wärmedämmende 
Massnahmen nötig.

Beim Dach, der Fassade und 
dem Innenausbau bestehe zu-
dem ein «gewisser Sanierungs-
stau», schreibt der Gemeinderat 
von Unteriberg: Die Büros sei-
en raummässig keineswegs op-
timal eingeteilt und könnten da-
durch nur unzureichend genutzt 
werden.

Der Gemeinderat befürwortet 
die Integrierung der Gemeinde-
verwaltung in einen Neubau: Die 
Behebung des Sanierungsstaus, 
die Änderungen der Raumauftei-
lung an die zeitgemässen Anfor-
derungen und das Umbauen in 
ein Gebäude, das dem öffent-

lich- beziehungsweise behinder-
tengerechten Standort von heu-
te zu genügen vermag, würden 
zu höheren Kosten führen.

Gemeinsame Unterbringung 
in einem Gebäude
Das Vorprojekt sieht ein Gebäu-
de am bisherigen Standort des 
alten Schulhauses vor, mit einer 
Ausrichtung gegen Osten. Die 
17 oberirdischen Parkplätze wür-
den zu Gunsten eines «Gemein-
deplatzes» in den Untergrund 
weichen. Dort soll es in einer 
Einstellhalle Platz für  15 Fahr-
zeuge haben. Für Kurzparkierer 
soll die beschränkte Möglichkeit 
bestehen, weiterhin oberirdisch 
parkieren zu können. Der Neu-
bau des Kindergartens soll so 
konzipiert werden, dass im Be-
darf aufgestockt werden könnte.

Für die Durchführung des 
Präqualifikationsverfahrens und 
die anschliessende Projektaus-
arbeitung wird mit Kosten von 
ungefähr 146’000 Franken ge-
rechnet. Sobald die Planung ab-
geschlossen ist, wird eine wei-
tere Volksabstimmung für den 
Verpflichtungskredit (Abbruch 
und Neubau Kindergarten und 
Gemeindeverwaltung) notwen-
dig. Eine erste, auf reinen Erfah-
rungswerten basierende Kos-
tenannahme geht von einer ge-
schätzten Investitionssumme 
von 7,4 Millionen Franken aus.

An der Gemeindeversamm-
lung vom 15. Mai wird der Pla-
nungskredit vorgestellt und be-
raten. Die Volksabstimmung 
dazu folgt am 6. Juli. Stimmt das 
Stimmvolk dem Planungskredit 
zu, kann das Präqualifikations-
verfahren für den Kindergarten- 
und Verwaltungsneubau durch-
geführt werden.

Dies erfolgt in diesem Jahr 
mit dem entsprechenden Nach-
kredit von 146’000 Franken 
zu Lasten der Investitionsrech-
nung 2025. Ziel ist, dass die 
Botschaft für den notwendigen 
Verpflichtungskredit (Neubau 
Kindergarten und Gemeindever-
waltung) den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern noch Anfang 
des kommenden Jahres zur Ab-
stimmung unterbreitet werden 
kann.

Übernahme und Sanierung  
des Hallenbads Ybrig
Die Genossenschaft Hallen-
bad Minster hat am 14. No-
vember 2022 dem Gemeinde-
rat Unteriberg ein Initiativbe-
gehren eingereicht. Das Begeh-
ren sah vor, dass die Gemeinde 
Unteriberg von der Genossen-
schaft Hallenbad Minster das 
Hallenbad Ybrig im Stockwerk-
eigentum zum Preis der hypo-
thekarischen Belastung von 
467’500 Franken zum Eigen-
tum übernimmt und einer Ausga-
benbewilligung in der Höhe von 
rund 3,5 Millionen für die grobe 

Sanierung des Hallenbads Ybrig 
durch die Gemeinde zustimmt.

Die umfangreiche Prüfung 
des Initiativbegehrens ergab, 
dass das Begehren in der vor-
gelegten Form nicht als gültig 
erachtet werden konnte. Mit-
te Dezember 2022 teilten die 
Initianten dem Gemeinderat 
Unteriberg mit, dass sie das Ini-
tiativbegehren zurückziehen wür-
den, falls der Gemeinderat die 
Übernahme und Sanierung des 
Hallenbads dennoch prüfen wer-
de. 

Der Gemeinderat Unteriberg 
erkannte die Notwendigkeit zur 
Prüfung dieses Ansinnens und 
gründete noch im Dezember 
2022 die «Projektgruppe Hal-
lenbad». Im Januar 2023 hielt 
die neugegründete Projektgrup-
pe ihre erste Sitzung ab. Der 
Auftrag der Projektgruppe war in 
erster Linie die Verifizierung der 
Sanierungsbedürftigkeit. Diese 
Verifizierung stellte sich als äus-
serst komplex dar, weshalb man 
alsbald einen Fachplaner hinzu-
ziehen musste.

Der engagierte Fachplaner 
machte sich umgehend an die 
Arbeit und prüfte den Kosten-
voranschlag des von der Genos-
senschaft Hallenbad Minster be-
auftragten Architekturunterneh-
mens sowie den von der Gemein-
de beauftragten Architekten. Der 
Fachplaner kam zum Ergebnis, 
dass bei einer umfangreichen 
Sanierung mit Kosten von un-
gefähr sieben Millionen Franken 
gerechnet werden müsste. Ein 
Neubau des Hallenbads stün-
de preislich in keinem Verhält-
nis zu einer Sanierung. Anläss-
lich der Gemeindeversammlung 
vom 25. April 2024 gelangte 
man mit einem Planungskredit 
in der Höhe von 114’000 Fran-
ken an die Stimmbürger. An der 
Urnenabstimmung vom 9. Juni 
2024 wurde der Planungskredit 
mit rund achtzig Prozent gutge-
heissen. 

Der aktuelle bauliche Zustand 
im Fokus 
Das 51-jährige Hallenbad wur-
de seit der Inbetriebnahme im 
Jahr 1974 nur notwendigerwei-
se saniert, jedoch stets sachge-
recht gewartet. Aufzeichnungen 
belegen, dass im Jahr 1987 das 
Dach des Hallenbads saniert 
wurde und es im Jahr 2008 zu 
einer grösseren Sanierung kam: 
Sie zielte auf die Behebung der 
altersbedingten Schäden ab, 
die Badwasseraufbereitung zu 
verbessern und den Energiever-
brauch zu senken.

Im Sommer 2014 wurde das 
Lernschwimmbecken ersetzt. 
Zwei Jahre später konnte man 
einen hindernisfreien Zugang, 
dank Spenden, gewähren. Es 
zeigte sich, dass das Hallen-
bad eine dringende und umfas-
sende Sanierung benötigt. Die 

einzelnen Komponenten sind in 
die Jahre gekommen und stö-
rungsanfällig. Die Oberflächen, 
Betonarmierungseisen sowie 
die Wasser- und Heizleitungen 
sind durch die jahrzehntelange 
Belastung durch chloridhaltige 
Luft stark angegriffen und sa-
nierungsbedürftig.

Um den Betrieb des Hallen-
bads Ybrig aufrechtzuerhalten, 
sind mittlerweile aufwendige Re-
paraturarbeiten nötig. Durch die-
se Aufwendungen sind die Unter-
haltskosten in den letzten Jah-
ren stark angestiegen.

Bau einer Wasserrutschbahn 
kostet rund 580’000 Franken
Die Bauzeit wird für die Sanie-
rung mit rund zwölf Monaten be-
ziffert. Die Umsetzung soll in ei-
ner Etappe stattfinden. Geplant 
ist, dass das Hallenbad zwi-
schen dem 6. Juli 2026 und dem 

15. August 2027 komplett ge-
schlossen bleibt. Während den 
Sanierungsarbeiten ist jegliches 
Schwimmen nicht möglich. 

Im Vorprojekt ist eine Was-
serrutschbahn mit einer Län-
ge von knapp 62 Metern und 
Installationskosten in der 
Höhe von rund 580’000 Fran-
ken sowie jährlichen Kos-
ten von knapp 30’000 Fran-
ken inbegriffen. «Die Rutsch-
bahn soll nicht nur die Kinder 
erfreuen, sondern auch die Ta-
geseinnahmen erhöhen», teilt 
der Gemeinderat mit: «Man er-
hofft sich durch den Bau einer 
Rutschbahn eine Attraktivitäts-
steigerung und somit ein höhe-
res Frequentieren von Familien 
aus der Umgebung.»

Die Gemeinde Oberiberg 
und die Bezirke Einsiedeln und 
Schwyz werden weder einmalige 
noch jährliche Beiträge an die 

Wasserrutschbahn leisten. Über 
die Wasserrutschbahn kann in-
haltlich gesondert abgestimmt 
werden.

Mitte 2027 soll das Bad 
wieder zur Verfügung stehen
Das Hallenbad Ybrig ist im Allein-
eigentum der Genossenschaft 
Hallenbad Minster. Die Versamm-
lung der Genossenschaft Hallen-
bad Minster stimmte bereits am 
3. November 2022 einstimmig 
zu, das Hallenbad im Stockwerk-
eigentum zum Preis der hypothe-
karischen Belastung der Gemein-
de Unteriberg zu veräussern.

Zur hypothekarischen Belas-
tung kommt die Übernahme der 
für die Unterbringung der Instal-
lation notwendigen Doppelga-
rage von 60’000 Franken hin-
zu. Das Hallenbad soll, bei An-
nahme durch das Stimmvolk, 
per 6. Juli 2026 (Start Sanie-
rung) in das Eigentum der Ge-
meinde Unteriberg übernommen 
werden. An den Erwerbskosten, 
nicht aber an den Sanierungs-
kosten, beteiligt sich der Kanton 
Schwyz einmalig mit zwanzig Pro-
zent (92’000 Franken).

An der Gemeindeversamm-
lung vom 15. Mai wird das Sach-
geschäft «Übernahme und Sa-
nierung Hallenbad Ybrig» vorge-
stellt und beraten. Die Volksab-
stimmung dazu folgt am 6. Juli. 
Alsbald die anderen drei Ge-
meinwesen ebenfalls der Bei-
tragssprechung zugestimmt ha-
ben, erfolgen die Vor- und Haupt-
arbeiten. Im August 2027 soll 
den Schulkindern und anderwei-
tig Interessierten das sanierte 
Schwimmbad wieder zur Verfü-
gung stehen. 

Ausserordentliche Gemeindever-
sammlung in Unteriberg: Donners-
tag, 15. Mai, um 20 Uhr, im Mehr-
zweckhaus Baumeli.

Der geplante Neubau des Schul- und Gemeindehauses. Blau: ungefähres Bauvolumen zum Bauprogramm; grau: künftiges Entwicklungs- 
potenzial.� Illustration: zvg


